
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/7/25 89/17/0087
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.07.1990

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §4 Abs1;

LAO Wr 1962 §3 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1991, 360;

Rechtssatz

Der Zeitpunkt der Entstehung des Abgabenanspruches ist nicht von dessen bescheidmäßiger Festsetzung abhängig.

Das Gesetz bietet keine Handhabe, die bescheidmäßige Konkretisierung dieses ex lege entstandenen

Abgabenanspruches aus irgendeinem Grund hinauszuzögern.
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